
N I E D E R S C H R I F T 

über die 31. Sitzung des Kreistages am Montag, dem 30.09.2013, im Gebäude der Kreis
verwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, im Sitzungssaal 3. 

ANWESEND WAREN: 

Vorsitzender 

CDU-Fraktion 

Herrn Jean-Pierre Biehl 
Herrn Arnold Germann 
Frau Bärbel Glas 
Herrn Ralf Hechler 
Frau Brigitte Hörhammer 
Herrn Marcus Klein 
Herrn Klaus Layes 
Herrn Walter Rung 
Herrn Norbert Ulrich 
Herrn Ulrich Wasser 
Herrn Jürgen Wenzel 

SPD-Fraktion 

Herr Hans-Norbert Anspach 
Herrn Horst Bonhagen Verlässt die Sitzung vorzeitig um 16:45 Uhr. 
Herrn Heinz Christmann 
Frau Karin Decker 
Frau Gabriele Galle 
Herrn Harald Hübner 
Frau Margit Mohr 
Herrn Thomas Müller 
Herrn Hartwig Pulver 
Herrn Hans-Josef Wagner 
Herrn Thomas Wansch 
Herrn Harald Westrich 

Herr Paul Junker Landrat 

Kreisbeigeordnete 

Herrn Dr. Walter Altherr 
Frau Gudrun Heß-Schmidt 
Herr Gerhard Müller 

Kreisbeigeordneter 
1. Kreisbeigeordnete 
Kreisbeigeordneter 
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FDP-Fraktion 

Herrn Dr. Frank Matheis 
Herrn Karl Pfaff Verlässt die Sitzung vorzeitig um 16:55 Uhr. 

FWG-Fraktion 

Herrn Manfred Bügner 
Herrn Günter Dietrich 
Frau Hedwig Füssel 
Herrn Peter Schmidt 

Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen 

Frau Dr. Freia Jung-Klein Kommt zur Sitzung um 14:42 Uhr. 

Die LINKE 

Herrn Alexander Ulrich Verlässt die Sitzung vorzeitig um 16:45 Uhr. 

Verwaltung 

Herr Wolfgang Heintz 
Herr Ludwig Keßler 
Frau Elvira Schlosser 
Herr Achim Schmidt 
Frau Ursula Spelger 

Gast 

Frau Sabine Aumann 
Herrn Dr. Ulrich Kerkhoff 

Entschuldigt fehlten: 

CDU-Fraktion 

Herrn Dr. Peter Degenhardt 
Frau Ursula Dirk 
Herrn Hüseyin Kocak 
Herrn Christian Meinlschmidt 
Frau Anja Pfeiffer 
Herrn Armin Rinder 

SPD-Fraktion 

Herrn Knut Böhlke Entschuldigt 
Frau Dr. Petra Heid Entschuldigt 

Regierungsdirektor 
Abteilung 1 
Gleichstellungsstelle 
Abteilung 1 
Kreisverwaltungsdirektorin 

Stadtverwaltung Kaiserslautern 
Generaldirektion Kulturelles Erbe 

Entschuldigt 
Entschuldigt 
Entschuldigt 
Entschuldigt 
Entschuldigt 
Entschuldigt 
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FWG-Fraktion 

Herrn Andreas Märkl Entschuldigt 
Herrn Uwe Unnoid Entschuldigt 

Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen 

Herrn Dr. Eike Heinicke Entschuldigt 

Beginn: 14:30 Uhr Ende: 17:25 Uhr 
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Anwesenheit während der Beratung und Beschlussfassung: 

TOP 1 bis TOP 2: 

A l s Vors i tzender Herr Pau l Junker, Landrat und 31 Mitglieder des Kreistages. 

TOP 3 bis 8: 

A ls Vors i tzender Herr Pau l Junker, Landrat und 29 Mitglieder des Kreistages. 

TOP 9: 

A ls Vors i tzender Herr Pau l Junker, Landrat und 27 Mitglieder des Kreistages. 

TOP 10 bis TOP 11: 

A ls Vors i tzender Herr Pau l Junker, Landrat und 28 Mitglieder des Kreistages. 

Sodann wird beraten und beschlossen: 



Niederschrift der 31. Sitzung des Kreistages vom 30.09.2013 

Zu der Si tzung wurden die Kreistagsmitgl ieder am 23.09.2013 schriftlich unter Mittei
lung der Tagesordnung e ingeladen. Ort, Tag und Beginn der Si tzung, sowie die T a 
gesordnung wurden am 27.09.2013 in der Tagesze i tung „Die Rheinpfalz, A u s g a b e 
Kaisers lautern" und im Internet unter der Ad resse www.kaiserslautern-kreis.de öffent
lich bekannt gemacht . 

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Herr Landrat Junker zunächst einige Gäste 
unter den Zuhörern u.a. Herr Stollhof als stellvertretenden Redaktionsleiter der Loka l 
redaktion der Rheinpfalz in Kaiserslautern. Zudem spricht er nachträglich seine G e 
burtstagsglückwünsche einigen Kreistagsmitgl iedern aus . 

Anschl ießend erfolgt seitens des Vors i tzenden der Hinweis auf die gestellte Anfrage 
durch die Fraktion Bündnis90/Die Grünen. Mit Datum vom 20.09.2013 wurde eine Anfra
ge im Hinblick auf die Niederschrift über die 30. Sitzung des Kreistages vom 01.07.2013 ge
stellt. Die mündl iche Beantwortung hierzu wird am E n d e des öffentlichen Tei ls d ieser 
Si tzung zugesagt . 

Weiterhin erklärt Herr Landrat Junker die Tagesordnung um den Punkt „K 59 - A u s 
bau in der O D Kr ickenbach, Landkreis Kaiserslautern; hier: Auftragsvergabe" zu er
gänzen. Die Unter lagen hierzu wurden den Mitgliedern des Kreistages mit Schre iben 
vom 25.09.2013 mit dem Hinweis unter Verkürzung der Einladungsfrist wegen Dring
lichkeit bereits zugesandt . Die Nummerierung der Tagesordnungspunkte ändert s ich 
entsprechend. Der zu ergänzende Punkt wird im Ablauf der Tagesordnung unter 
Nummerierungspunkt 7 zur Abst immung gebracht. 

Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen ergeben, eröffnet der Vors i tzende, 
Herr Landrat Pau l Junker die Si tzung. 
Er stellt die ordnungsgemäß ergangene Einladung und die Beschlussfähigkeit des 
Kreis tages fest. 

Zur Schriftführerin wird Frau Carmen Zäuner bestellt. 

Auf Frage des Vors i tzenden erhebt sich kein E inwand gegen die Tagesordnung ge
mäß Schre iben vom 23.09.2013. 

Änderungswünsche werden nicht vorgetragen; somit wird die ergänzte Tagesord 
nung wie folgt festgestellt: 
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T a g e s o r d n u n g : 

Öffentlicher Teil 

1 Errichtung von Windenergieanlagen im Landschaftsschutz- 0297/2013 
gebiet Eulenkopf 

2 Sicherung / Neuaufbau der Fassade des Verwaltungsgebäu- 0323/2013 
des in der Lauterstraße 8 

3 Gründung einer Energiegesellschaft Landkreis Kaiserslautern 0321/2013 
GmbH - Zwischenbericht 

4 Eilentscheidung: 0296/2013 
Ehemalige US-Pumpstation und Treibstoffentlade-/ Lagersta
tion Neuhemsbach 
Vergabe der Bodenarbeiten und der Geländesanierung Teil
fläche SF 5 

5 Eilentscheidung: 0307/2013 
Zweckverband Tierkörperbeseitigung - EU Vertragsverlet
zung; 
Veräußerung einer Liegenschaft - Grundsatzbeschluss 

6 Abstufung der K 46 Diemerstein-B37 zur Gemeindestraße 0305/2013 

7 K59 - Ausbau in der OD Krickenbach, Landkreis Kaiserslau- 0325/2013 
tern hier: Auftragsvergabe 

8 Einwohnerfragestunde . 

Nichtöffentlicher Teil 

9 Erfassung, Sammlung, Transport verschiedener Abfallfraktio- 0306/2013 
nen 
hier: Verlängerung der bestehenden Dienstleistungsverträge 

10 Personalangelegenheiten 0319/2013 

11 Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) - Weiterfüh- 0314/2013 
rung der geförderten Schulsozialarbeit 
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Öffentlicher Teil 

TOP 1 Errichtung von Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet Eulenkopf 
Vorlage: 0297/2013 

Der Vorsitzende Herr Landrat Junker gibt eine Zusammenfassung über die Entwicklung zur 
Errichtung von Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet Eulenkopf seit November 
2012. 

Er weist dabei auf die zwischenzeitlichen Änderungen des LEP IV hin. Auch führt er das Re
ferenzurteil aus dem Jahr 2001 nochmals an. Maßgeblich ist dabei, wie im Winderlass auf 
den Zielkonflikt Landschaftsschutzgebiet eingegangen wird. 

Es erfolgt eine Aussprache der Gremienmitglieder. 

Abschließend betont Herr Landrat Junker die ausschließliche Zuständigkeit der Kreisverwal
tung Kaiserslautern als zuständige Behörde und versichert, dass sich die Kreisverwaltung 
einer jeglichen politischen Abwägung und Bewertung enthalten wird. 





KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN , „ . . 
Landk re i s 

Abteilung 5 Kaiserslautern 
5.3/KU/55411 
0297/2013 

10.09.2013 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 23.09.2013 nicht öffentlich 
Kreistag 30.09.2013 öffentlich 

Errichtung von Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet Eulenkopf 

Sachverhalt: 

1. Anlass 

In der Kreistagssitzung am 12.11.2012 im BIC hat die Verwaltung den Kreistag und die 
interessierten Bürger ausführlich über die Fach- und Rechtsfragen einer von den 
Ortsgemeinden Sulzbachtal und Frankelbach gewünschten und von der Fa. JUWI 
projektierten Errichtung von mehreren Windenergieanlagen in den Gemarkungen 
Sulzbachtal und Frankelbach unterrichtet. Es wurde vereinbart, dass der Kreistag bei 
geänderter Rechtslage erneut mit der Thematik befasst wird. 

2. Entwicklung seit November 2012 

Zwischenzeitlich hat sich die Rechtslage dahin fortentwickelt, dass 

• die Landesregierung am 11.05.2013 die Überarbeitung des Landesentwicklungsplans IV 
(LEP IV) hinsichtlich des Kapitels 5.2.1 - Emeuerbare Energien - in Kraft gesetzt hat, 
welche neben der Neuformulierung der entsprechenden Ziele u.a. die Ausweisung von 
Windenergie in der Regionalplanung neu geregelt hat (s. Anlage 1), 

• am 12.Juli 2013 die Neufassung des Gemeinsamen Rundschreibens des Ministeriums 
für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, 
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des 
Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz „Hinweise für die 
Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz" 
(„Winderlass RLP") veröffentlicht wurde, welches konkrete Hinweise für die einzelnen an 
der Zulassung von W E A beteiligten Planungs- und Genehmigungsebenen enthält (s. 
Anlage 2). 

Gestützt auf diese neuen Dokumente haben sich die Gemeinden Sulzbachtal und 
Frankelbach zusammen mit der Verbandsgemeinde Otterbach nunmehr entschlossen, die 
Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für das oben genannte Projekt 
anzugehen. In seiner Sitzung am 16.08.2013 hat der Verbandsgemeinderat sowohl die 



Änderung des Flächennutzungsplanes eingeleitet, wie auch über die Vergabe von 
entsprechenden Fachgutachten entschieden. 

3. Windkraft im Landschaftsschutzgebiet - die Entscheidungsfindung 

LEP IV 

In der Teilfortschreibung des LEP IV werden Landschaftsschutzgebiete nicht erwähnt. Sie 
fallen damit auch nicht unter die in Ziel Z 163 d, 1. Absatz bestimmten „Ausschlussgebiete". 
Für sie gilt vielmehr Absatz 3 des vorgenannten Ziels: „In Vorranggebieten für andere 
Nutzungen oder in sonstigen Schutzgebieten mit Zielcharakter ist die Errichtung von 
Windenergieanlagen zulässig, wenn die Windenergienutzung mit dem Schutzzweck 
vereinbar ist." In den Erläuterungen zum Ziel 163 d wird dazu im 8. Absatz ausgeführt: „Bei 
anderen Schutzgebieten, z. B. Wasserschutzgebieten, erfolgt die Prüfung der Vereinbarkeit 
mit dem Schutzzweck (z. B. vorsorgender Schutz des Grundwasservorkommens und der 
Trinkwassergewinnung) im Rahmen der fachgesetzlichen Anforderungen." 

In Landschaftsschutzgebieten ist deshalb im Einzelfall zu entscheiden, ob eine 
Windkraftanlage mit dem Schutzzweck vereinbar ist. Dies geschieht anhand des 
Verordnungstextes in Verbindung mit den naturschutzrechtlichen Regelungen. Bei 
Unvereinbarkeit stellt sich die Frage nach der Erteilung einer Befreiung. 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt vom 26.10.2001 (Streitgegenstand war eine 
von der Kreisverwaltung Kaiserslautern abgelehnte W E A im L S G Eulenkopf) folgt der 
obergerichtlichen Rechtsprechung (BVerwG, Beschluss vom 8.5.2008, 4 B 28.08). Danach 
sind auch privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs.1 Nr. 5 BauGB innerhalb von 
Landschaftsschutzgebieten an dem jeweiligen Schutzzweck - hier L S G „Eulenkopf und 
Umgebung" zu messen. Eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG erfordert, dass diese 
aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist. Demnach bleiben die 
Gewichtung und Abwägung der zuständigen unteren Naturschutzbehörde vorbehalten. 
Wegen der relativ geringen Größe des LSG „Eulenkopf und Umgebung" und der prinzipiellen 
Möglichkeit der Errichtung von Windkraftanlagen außerhalb des Schutzgebietes hatte die 
Kreisverwaltung im konkreten Fall die Notwendigkeit einer Befreiung aus überwiegenden 
öffentlichen Interessen verneint. Das VerwG Neustadt hat in seinem Urteil ausgeführt, dass 
diese Abwägung nur eingeschränkt gerichtlich überprüft und im Ergebnis nicht beanstandet 
werden kann. 

Im Flächennützungsplan ist die Planung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
innerhalb von Landschaftsschutzgebieten nicht von vornherein unzulässig. Hier ist vielmehr 
im Einzelfall zu entscheiden 

Als Grundlage für die Gewichtung und Abwägung von Windenergieprojekten im Einzelfall 
sind im Rahmen der Flächennutzungsplanung das umfassende Abwägungsgebot des § 1 
Abs. 7 BauGB zu vollziehen und neben der Bedeutung für den Ausbau Erneuerbarer 
Energien (Klimaschutz als öffentlicher Belang) ebenso der Landschaftsschutz-Status und 
insbesondere der Schutzzweck der Landschaftsschutzverordnung zu berücksichtigen. 

Gemäß Ziffer C 4.4 (Planung in eine Befreiungslage hinein) des aktuellen 
„Windenergieerlasses RLP" (s. unten) ist zu prüfen, „...ob durch das Verbot der Errichtung 
baulicher Anlagen im Schutzgebiet dem Plan ein unüberwindbares rechtliches bzw. 
tatsächliches Hindernis im Wege steht und er damit als nicht erforderlich im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB beurteilt werden müsste." Und weiter: „Die Darstellung einer 
Konzentrationsfläche für Windenergie im Flächennützungsplan ist möglich, wenn zum 



Zeitpunkt des Beschlusses über den Flächennützungsplan durch Mitteilung der zuständigen 
Naturschutz- oder Wasserbehörde eine begründete Aussicht besteht, dass eine Befreiung, 
bezogen auf mögliche Anlagenstandorte, erteilt werden kann." Die Untere 
Naturschutzbehörde hat dazu eine entsprechende Mitteilung an die Verbandsgemeinde zu 
treffen. 

Das LEP IV sieht als Grundsatz vor, dass mindestens zwei Prozent der Fläche des Landes 
für die Windenergienutzung bereitgestellt werden und die Regionen hierzu entsprechend 
ihrer natürlichen Voraussetzungen einen anteiligen Beitrag leisten. Gebiete mit hoher 
Windhöffigkeit sind vorrangig zu sichern. Kann dies in der jeweiligen Region nicht außerhalb 
von Schutzgebieten mit Planvorbehalt (z.B. LSG) erreicht werden, ist dies entsprechend in 
der Abwägung zu Gunsten der Windenergienutzung zu berücksichtigen. 

Windenergieerlass RLP 

Im Gemeinsamen Rundschreiben Windenergie der Landesregierung (Windenergieerlass 
RLP) vom 12. Juli 2013 werden die Auslegungs- und Bewertungskriterien für die 
Genehmigung des Baus von Windkraftanlagen an die geänderte Sach- und Rechtslage 
angepasst. 

Unter Ziffer F 3. (Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft) wird in Absatz b) 
ausgeführt: „In ... Landschaftsschutzgebieten können Genehmigungen und Ausnahmen bei 
Beachtung des Schutzzweckes der entsprechenden Rechtsverordnungen erteilt werden. 
Befreiungen sollen erteilt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses möglich ist". Im gleichen Abschnitt unter. Punkt „4. Landschaftsbild" heißt es u.a.: 
„Bei der Standortsuche für Windenergieanlagen ist das Landschaftsbild zu berücksichtigen, 
das im Hinblick auf seine Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie seinen Erholungswert 
bewahrt werden soll (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 BNatSchG sowie § 14 Abs. 1 
BNatSchG)...". In Punkt „6. Landschaftsschutzgebiete" wird u.a. weiter ausgeführt: „In 
Landschaftsschutzgebieten ist die erforderliche Genehmigung regelmäßig zu erteilen, da das 
öffentliche Interesse an der Erzeugung und Versorgung der Gesellschaft mit erneuerbaren 
Energien in der Regel andere, in die Abwägung einzustellende Belange überwiegt...". 

Anmerkung: Auf den Widerspruch zu der vorseitig zitierten Passage F3 des 
Windkrafterlasses („In ... Landschaftsschutzgebieten können Genehmigungen und 
Ausnahmen bei Beachtung des Schutzzweckes der entsprechenden Rechtsverordnungen 
erteilt werden.) wird hingewiesen. Diese Passage F3 gibt die Rechtslage wieder. 

Zusammenfassung 

Die Kreisverwaltung wird vor diesem Hintergrund im Genehmigungsverfahren alle Belange 
einstellen und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände und unter Beachtung aller 
Rechtsvorgaben sowie im Rahmen des pflichtgemäßen Rechtsvollzuges (gebundene  
Entscheidung über die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit, Ermessensentscheidung 
über die Befreiung) ihre Entscheidungen treffen. 

4. Zuständigkeit des Kreistages 

Die Genehmigung von Flächennutzungsplänen, die Konzentrationszonen für Windkraft 
darstellen, erfolgt durch die Kreisverwaltung als untere Landesplanungsbehörde. 

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von Windenergieanlagen bestimmt sich nach 
der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (IV. 



BImSchV) - je nach Umfang der Anlage im vereinfachten oder formellen Verfahren (letzteres 
mit verpflichtender Öffentlichkeitsbeteiligung). 

Soweit im Zusammenhang mit den vorstehenden Planungs- und Genehmigungsverfahren 
über eine Befreiung von einer Landschaftsschutz-Verordnung zu entscheiden ist, liegt dies 
ebenso in der Zuständigkeit der Kreisverwaltung als untere Naturschutzbehörde, wie ein 
Verfahren über Änderung bzw. Aufhebung der Schutzgebietsverordnung. 

In allen Fällen handelt es sich um verwaltungsbehördliche Verfahren, bei denen eine 
Zuständigkeit des Kreistages nicht gegeben ist. | 

Im Auftrag: 

Karl-Ludwig Kusche 
Baudirektor i 

Anlage/n: 
Anl. 2: Gem. Rundschreiben Windenergie 28-05-2013 
Anl.1: LEP IV-Fortschreibung Ern. Energien v. 10.05.13 



LEP IV, Ziel 163 d, Abs. 1 

„In Vorranggebieten für andere Nutzungen oder in sonstigen 
Schutzgebieten mit Zielcharakter ist die Errichtung von 
Windenergieanlagen zulässig, wenn die Windenergienutzung Kaiserslautern 

mit dem Schutzzweck vereinbar ist." 

L E P IV, Ziel 163 d, A b s . 1, E r l ä u t e r u n g e n 

„ B e i . . . Schu tzgeb ie ten ... erfolgt d ie Prüfung der 
Vere inbarke i t mit d e m Schu t zzweck . . . im R a h m e n der 
fachgese tz l i chen An fo rderungen. " 

Deshalb Entscheidung in jedem Einzelfall: 

Ausnahme ( B N a t S c h G § 26) oder 
Befreiung ( B N a t S c h G § 26) 

BNatSchG § 26 Landschaftsschutzgebiete 

(1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte 
Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und 
Landschaft erforderlich ist < °" ' - r 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und 
Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen 
kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer 
Beachtung des § 5 Absatz 1 und nach Maßgabe näherer 
Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charakter des 
Gebiets verändern oder dem besonderen S c h u t z z w e ^ 



BNatSchG § 67 Befreiungen 

(1) Von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes, in einer l ^ 1 1 ^ . ; , 
Rechtsverordnung auf Grund des § 57 sowie nach dem 
Naturschutzrecht der Länder kann auf Antrag Befreiung gewährt 
werden, wenn 

dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses, einschließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer 
unzumutbaren Belastung führen würde und die 

Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und 
Landschaftspflege vereinbar ist. 

„Winderlass RLP" F. 6 
Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

LandKreis 
Kaiserslautern 

„In Landschaftsschutzgebieten ist die 
erforderliche Genehmigung regelmäßig zu 
erteilen, da das öffentliche Interesse an 
der Erzeugung und Versorgung der 
Gesellschaft mit erneuerbaren Energien in 
der Regel andere, in die Abwägung 
einzustellende Belange überwiegt..." 



„Winderlass RLP" F. 3. b) 
Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft , „ , 

Landkreis .-. 
Kaiserslautern 

„In ... Landschaftsschutzgebieten können 
Genehmigungen und Ausnahmen bei 
Beachtung des Schutzzweckes der 
entsprechenden Rechtsverordnungen 
erteilt werden. Befreiungen sollen erteilt 
werden, wenn dies aus Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses 
möglich ist..." 

Zuständigkeiten 
Landkieis i 
™ „ ......... 

Die Genehmigungen von 

• Flächennutzungsplänen 
mit Konzentrat ionszonen für Windkraft 

• BlmSchG-Anträgen für Windenerg iean lagen 
• Befreiungen von einer Landschaf tsschutzverordnung 
• Änderung/Aufhebung der LSG-Schu tzvero rdnung 

liegen alle im Zuständigkeitsbereich der Kreisverwaltung. 



Fazit 

Die Kreisverwaltung wird in 
Genehmigungsver fahren alle Be lange 
einstel len und unter Berücksichtigung aller 
relevanten Umstände und unter Beachtung 
aller Rechtsvorgaben sowie im Rahmen des 
pf l ichtgemäßen Rechtsvol lzuges (gebundene 
Entscheidung über die grundsätzl iche 
Genehmigungsfähigkeit , 
Ermessensentscheidung über die Befreiung) 
ihre Entscheidungen treffen. 
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II. 
Gemeinsame Veröffentlichungen 

Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit 
der Errichtung von Windenergieanlagen 

in Rheinland-Pfalz 
(Rundschreiben Windenergie) 

Gemeinsames Rundschrelben des Ministeriums für Wirtschaft, 
Kllmaschirtz, Energie und Landesplanung, des Ministeriums 
der Flnanzon, des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, 

Ernährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums 
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H. Sonstiges 

A. Allgemeines 

1. Kllmaschutzziele 
Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz setzt Im Kampf 
gegen den Klimawandel, der Frage der Versorgungs
sicherheit und zur Stelgerung der regionalen Wertschöp
fung auf den Ausbau regenerativer Energien. 
Um das von der EU und der Bundesregierung angestreb
te und von der Landesregierung unterstützte 2°C-Ziel zu 
erreichen, muss die Stromerzeugung der Industrieländer 
bis 2050 weitestgehend CCyneutral und zu 100 % rege
nerativ sein, 
Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass der 
in Rheinland-Pfalz erzeugte Strom aus regenerativen Quel
len bis zum Jahr 2030 mindestens den gesamten Strom
verbrauch des Landes decken soli. Dazu soll die Menge 
des mit Windenergie Im Land erzeugten Stroms bis zum 
Jahr 2020 mindestens verfünffacht werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, müssen alle Regionen des Landes ihren Bei
trag leisten, abhängig von den unterschiedlichen natür
lichen Potenzialen jeder Region. 
Windenergie emittiert keine Klimagase und keine Schad
stoffe und Ist dauerhaft altlastenfrel. Damit hat Windener-
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gie gegenüber konventioneller Stromerzeugung entschei
dende Wettbewerbsvorteile. 

Windenergie verändert nicht nur die Art der Energieerzeu
gung. Windenergie verändert auch die Landschaft. Wind
räder können z. B. Auswirkungen auf bestimmte Vogelarten 
und Flächen des Natur-, Boden- und Gewässerschutzes 
haben, erfordern im Einzelfall Sicherheitsabstände zu an
deren Nutzungen und benötigen Zuleitungen und Zuwege. 
Auch Auswirkungen auf den Tourismus sind durch die Ver
änderungen des Landschaftsbildes nicht auszuschließen. 
Daher sind bei der Standortwahl von Windenergieanlagen 
natur- und umweltverträgliche Aspekte zu berücksichtigen. 
Eine sorgfältige Abwägung aller in Betracht kommenden 
Belange stellt eine sichere Basis dar für die umfassende 
Akzeptanz dieser ressourcen- und klimaschonenden Art 
der Energieerzeugung. 

Der unter Energiesicherungs- und Klimaschutzaspekten 
notwendige Ausbau der Windenergie erfordert eine syste
matische und auf vergleichbaren Kriterien beruhende Pla
nung der Standorte von Windenergieanlagen sowohl durch 
die kommunale Bauleltplanung als auch durch die regio
nalen Raumordnungspläne. 

Der Ausbau der Windenergie ist im öffentlichen Interesse. 
Windenergieanlagen sollen vorrangig an den wlndhöffigs-
ten Standorten im Land aufgestellt und konzentriert wer
den. Ziel ist es, die Energiekosten zu senken und den Er
trag der einzelnen Anlagen zu optimieren. Wlndenergle
anlagen In Einzeliagen sollen nur Im Ausnahmefall möglich 
sein. In der anstehenden Novelle der Landesbauordnung 
Ist beabsichtigt, Kleinwindenergieanlagen bis zu 10 m Höhe 
in den Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben aufzu
nehmen. 

Den.Trägern der Flächennutzungs- und Regionalplanung 
kommt die Aufgabe zu, die Potenziale der Windenergie Im 
Hinblick auf Energieversorgungssicherung, Klimaschutz, 
Luftreinhaltung, regionale Wertschöpfung und Bezahlbar
kelt der Energiepreise unter Berücksichtigung der natur
räumlichen und raumstrukturellen Besonderheiten und 
touristischer Belange für ihre Kommune bzw. Region Um
welt und raumverträglich zu erschließen. Um eine besse
re Akzeptanz der Windenergie zu erreichen, empfiehlt es 
sich, die nach § 3 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes an
erkannten Vereinigungen frühzeitig in die Planungen für 
Windenergieanlagen einzubeziehen. 

2, Wirtschaftliche Bedeutung der Windenergie für die 
Region 
Mehr Windenergie aus Rheinland-Pfalz hilft aber nicht nur 
dabei, die von der Landes- und Bundesregierung sowie 
der EU gesetzten Kllmaschutzziele zu erreichen. Mehr 
Windenergie aus Rheinland-Pfalz eröffnet den Unterneh
men im Land neue Tätigkeits- und Geschäftsfelder, bietet 
Chancen auf neue Arbeitsplätze und kann auch in anderen 
Berelchen zu posiliven finanziellen Auswirkungen führen. 

2.1 Regionale Wertschöpfung 

Ein positiver Aspekt dieser neuen Tätigkeits- und Ge
schäftsfelder Ist, dass Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz 
generiert wird. Gleiches gilt für den Aufbau weiterer, hoch
qualifizierter Arbeltsplätze. Damit steigert Rheinland-Pfalz 
auch seine Attraktivität als Industriestandort. 

Darüber hinaus erhalten durch die Ausweitung der Wind
energieerzeugung auch mltteiständlsche Unternehmen vor 
Ort neue Betätigungsfelder. Sie können beispielsweise als 
Dienstleister oder Zulieferer beim Anschluss, der Errich
tung und der Wartung von Windenergieanlagen profitleren, 

2.2 Kommunale Wertschöpfung 
Die Windenergie als leistungsfähige und kostengünstige 
dezentrale Energieerzeugung bietet den Kommunen nicht 

nur Chancen, Kllmaschutz- und Luftreinhaltungsziele um
zusetzen. Neben Gewerbesteuereinnahmen sind durch die 
Verpachtung kommunaler Grundstücke Im Einzelfall auch 
beachtliche Pachteinnahmen möglich, um damit Daseins
vorsorge zu finanzieren, 
Kommunen können auch selbst Windenergieanlagen be
treiben und den Strom vor Ort zur eigenen Energieversor
gung, der Versorgung Ihrer Bürgerinnen und Bürger oder 
Örtlicher Unternehmen nutzen. Dazu kann es im Einzelfall 
notwendig sein, dass die Windenergieanlagen in räumlicher 
Nähe der Abnehmer stehen. 

Damit neue Windenergieanlagen auch bei Nachbarorts
gemeinden und den dortigen Bürgerinnen und Bürgern 
Akzeptanz finden, werden Interkommunale Windparks und 
das Instrument des „Solidarpakts'' - das ist die freiwillige 
Teilung wirtschaftlicher Vorteile auf alle Ortsgemeinden 
einer Verbandsgemeinde - empfohlen. 

B. Raumordnung 

1. Landesplanung 

Das Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz 
(LEP IV) vom 14. Oktober 2008 wurde im Kapitel 5.2 
„Energieversorgung" einer Teilfortschreibung unterzogen. 
Dadurch wurden die Festlegungen zur Windenergienut
zung aktualisiert, um einen entscheidenden Beitrag zur 
Erreichung der kllma- und energiepolitischen Ziele der 
Landesregierung zu erreichen. Insbesondere soll ein ge
ordneter Ausbau der Windenergie durch die Reglonal-
planung und die Bauleitplanung sichergestellt werden. 
Durch diese Vorgaben werden den Kommunen unseres 
Landes wesentlich größere Spielräume zur Ausweisung 
von Windenergiestandorten in der Flächennutzungsplanung 
eingeräumt. In den Regionalpiänen sind Vorranggebiete 
für die Windenergienufzung auszuweisen. Räume mit hoher 
Windhöffigkeit sind vorrangig zu sichern. Um einen subs-
tanziellen Beitrag zur Stromerzeugung zu ermöglichen, 
sollen mindestens zwei Prozent der Fläche des Landes 
Rheinland-Pfalz für die Windenergienutzung bereitgestellt 
werden. Die Regionen des Landes leisten hierzu entspre
chend Ihrer natürlichen Voraussetzungen einen anteiligen 
Beitrag. 
Landesweit sollen mindestens zwei Prozent der Fläche 
des Waldes für die Nutzung durch die Windenergie zur 
Verfügung gestellt werden. 
Bei diesen Festlegungen handelt es sich um Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung, die bei raumbedeutsamen 
Maßnahmen und Planungen öffentlicher Stellen zu be
achten bzw. zu berücksichtigen sind. 
Raumbedeutsam sind Windfarmen und in der Regel Einzel
anlagen mit einer Nabenhöhe von mehr als 50 Metern. 

2. Regionalplanung 
Die regionalen Planungsgemeinschaften und der Verband 
Region Rhein-Neckar stellen zur Steuerung der Winden
ergienutzung regionale Raumordnungspläne auf. In den 
regionalen Raumordnungsplänen werden Ziele und Grund
sätze der Raumordnung textlich und zeichnerisch festge
legt. Dem Jeweiligen Plan muss dabei ein auf den gesamten 
Planungsraum bezogenes in sich stimmiges Konzept zu
grunde liegen. 

2.1 Gebietskategorien 

In den regionalen Raumordnungsplänen können als Ziele 
der Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 ROG ausge
wiesen werden: 

- Vorranggebiete für die Windenergienutzung 

- Ausschlussgebiete 
Vorranggebiete sind Gebiete, die für bestimmte raum
bedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind 
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und andere raumbedeutsame Nutzungen In diesem Gebiet 
ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Funk
tionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Ausschluss
gebiete sind Gebiete, in denen bestimmte raumbedeut
same Funktionen oder Nutzungen ausgeschlossen sind. 

Die außerhalb der Vorranggebiete und Ausschlussgebiete 
liegenden Räume sind der Steuerung durch die kommu
nale Bauleltplanung In Form von Konzentrationflächen vor
behalten (siehe auch Gliederungspunkt C. 3). 

2.2 Auswahlkriterien 

Von Bedeutung für die konkrete Auswahl der Standort
bereiche und Standorte von Windenergleanlagen sind Ins
besondere die 

- hohe Windhöffigkeit 

- Vorbelastung durch Infrastrukturtrassen oder andere 
technische Anlagen, 

- Vorbelastung durch nicht standortheimische Baumarten, 
Sturmwurf oder Schädlingskalamitäten, 

- Belange des Naturschutzes, 

- Belange des Immissionsschutzes, 

- Belange des Trinkwasserschutzes, 

- Belange des Bau- und des Bodendenkmalschutzes, 

- Belange der UNESCO-Welterbestätten. 
Diese beispielhafte Aufzählung beinhaltet keine wertende 
Reihung. 

Bei der Auswahl von Vorranggebieten Ist außerdem zu 
beachten, dass im Einzelfall fachgesetzliche Regelungen 
einer Ausweisung von Vorranggebieten entgegen stehen 
können, z. B. Wasserschutzgebiete der Zone ]. Durch die 
Ausweisung von Vorranggebieten und Konzentrations
flächen für die Windenergienutzung soll auch eine Bünde
lung der Netz- und sonstiger Infrastruktur erreicht werden. 
Auszuschließen ist die Errichtung von Windenergieanlagen 
auf der Ebene der Regionalplanung 

- In rechtsverbindlich festgesetzten Naturschutzgebieten, 
- In als Naturschutzgebiet vorgesehenen Gebieten, für die 

nach § 24 Landesnaturschutzgesetz eine einstweilige 
Sicherstellung erfolgt ist, 

- In den Kern- und Pflegezonen des Naturparks Pfälzer
wald, 

- In Nationalparks, 
- In den Kernzonen der UNESCO-Welterbegebiete Oberes 

Mittelrheintal und Obergermanisch-Raetischer Umes und 
- In den landesweit bedeutsamen historischen Kulturland

schaften (Z 92 und Karte 10 des LEP IV) sowie In einem 
Korridor von einer maximalen Tiefe von sechs Kilo
metern In den sich westlich an den Haardtrand an
schließenden Höhenzügen des Pfälzerwaldes (Karte 20 o 
des LEP IV). Die räumliche Konkretisierung dieser Ge
biete wird durch die regionalen Raumordnungspläne 
auf der Basis eines von der obersten Landesplanungs
behörde In Abstimmung mit den Planungsgemeinschaf
ten und dem Verband Region Rhein-Neckar vergebenen 
Gutachtens erfolgen, Das Gutachten wird die landes
weit einheitlichen wertprägenden Kriterien enthalten, die 
eine Abgrenzung der Ausschlussgeblete innerhalb und 
an den Grenzen der landesweit bedeutsamen histori
schen Kulturlandschaften ermöglichen. 

Darüber hinaus ist die Ausweisung weiterer Ausschluss
gebiete für die Windenergienutzung in den regionalen 
Raumordnungsplänen nicht zulässig. 

Bezogen auf Vorranggebiete für Arten- und Biotopschutz, 
Vorranggebiete für Land- und Forstwirtschaft, Vorrang
gebiete für Rohstoffabbau und Regionale Grünzüge ist 
kein pauschaler Ausschluss für die Windenergienutzung 

zu formulieren. Unterschiedliche Vorränge können sich 
überlagern, sofern eine Vereinbarkeit mit den vorrangigen 
Funktionen oder Nutzungen hergestellt werden kann, 
Rohstoffvorranggebiete kommen für die Windenergienut
zung nur In Betracht, soweit die Inanspruchnahme von 
vorübergehender Art ist und die Nutzung der Lagerstätte 
langfristig nicht In Frage gestellt wird. Genehmigungen für 
Wlndenergleanlagen dürfen auf diesen Flächen nur be
fristet erteilt werden. Die Möglichkeit der Forderung einer 
Rückbauverpflichtung nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB Ist 
dabei aufzunehmen. In diesem Zusammenhang sind auch 
Fragen, ob es sich um Standorte In potentiellen Erwei
terungsgebieten für Unternehmen handelt oder Aspekte 
der Nutzungsentflechtung - z, B. bei einem Sprengbetrieb 
zur Rohstoffgewinnung und Windenergleanlagen (Sicher
heitsabstand) - zu betrachten, 
FFH- und Vogelschutzgebiete stehen für eine Ausweisung 
nur zur Verfügung, wenn die Windenergienutzung zu keiner 
erheblichen Beeinträchtigung des Schutzzweckes führen 
kann oder eine Ausnahme nach § 34 BNatSchG zugelas
sen werden kann. 
Kernzonen der sonstigen Naturparke sowie die außerhalb 
der Pflegezonen gelegenen Stillezonen des Naturparks 
Pfälzerwald stehen einer Ausweisung entgegen, wenn die 
Windenergienutzung dem Jeweiligen Schutzzweck zuwider
läuft und eine Genehmigung oder Befreiung nicht erteilt 
werden kann. 
Die Rahmenbereiche der anerkannten Welterbegebiete 
Oberes Mittelrheintal und Obergermanlsch-Raetlscher 
Limes stehen einer Ausweisung entgegen, wenn diese 
mit dem Status des UNESCO-Welterbes nicht vereinbar 
ist. Die Prüfung der Vereinbarkelt mit dem Welterbestatus 
erfolgt auf der Grundlage einer mit der UNESCO ab
gestimmten Untersuchung der Auswirkungen von Wind
energleanlagen auf Sichtachsen und Ist, falls erforderlich, 
durch weitergehende Gutachten zu belegen. 
Als Grundsatz der Raumordnung ist im LEP tV festgelegt, 
dass mindestens zwei Prozent der Waldfläche des Lan
des für die Windenergienutzung ausgewiesen werden 
sollen. Standorte für Windenergleanlagen im Wald sind 
daher zulässig, sofern nicht die oben angeführten Schutz
kategorien entgegenstehen. Gebiete mit größerem zusam
menhängendem altem Laubwaldbestand (ab 120 Jahren), 
besonders strukturreiche totholz- und biotopbaumreiche 
große Laubwaldkomplexe, abgegrenzt auf der Basis der 
Forsteinrichtungswerke (einschließlich kleiner Waldlichtun
gen und ökologisch geringwertiger Waldbestände bis zu 
einer Größe von einem Hektar, die Inselartig in diese 
Komplexe eingelagert sind) sowie Naturwaldreservate dür
fen nicht in Anspruch genommen werden. 
Um eine effektive Energieausbeute zu erreichen, sind die 
Standorte mit hoher Windhöffigkeit vorrangig zu sichern. 
Von einer hohen Windhöffigkeit kann beim aktuellen Stand 
der Technik bei einer mittleren jährlichen Windgeschwindig
keit von etwa 5,8 m/s bis 6,0 m/s In 100 Meter über 
Grund ausgegangen werden. Dabei sind Anlagentyp, Turm
höhe, Rauigkeit und Höhe des Standortes zu beachten. 
Die Windhöffigkeit wird damit zu einem In der Abwägung 
besonders wichtigen Kriterium für die Ausweisung eines 
Standortes. Hierdurch werden die Klimaschutzbeiträge 
maximlert, die Zahl der Windenergieanlagen zur Zieler
reichung sowie die Kosten der Energiewende minimiert. 
Um die technische Überformung der Landschaft zu ver
meiden, sollen einzelne Windenergleanlagen nur an solchen 
Standorten errichtet werden, an denen der Bau von min
destens drei Anlagen im räumlichen Verbund planungs
rechtlich anhand der genahnten Kriterien möglich ist. 

2.3 Wirkung von in Aufstellung befindlichen Raumord
nungsplänen 
In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung sind 
gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG bei raum
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher 
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zentraler Bedeutung, wobei auch andere Gesichtspunkte 
wie etwa das Landschaftsbild elnzubezlehen sind. 

Stellen, bei Entscheidungen öffentlicher Stellen über die 
Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnah
men anderer öffentlicher Stellen sowie bei Entscheidungen 
öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeut
samer Planungen und Maßnahmen von Personen des 
Privatrechts, die der Planfeststellung oder der Genehmi
gung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedür
fen, bei Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus können sie als unbenann
te öffentliche Belange Im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 des 
Baugesetzbüchs (BauGB) von Bedeutung sein; auf Glie
derungspunkt C. 7.3.4 wird verwiesen. 

Diese Rechtswirkung greift erst dann, wenn die künftigen 
Ziele bereits eine gewisse inhaltliche Verfestigung erfah
ren haben. Dies ist in der Regel ab der Freigabe des 
Planentwurfs für das Anhörungs- und Beteiligungsverfah
ren der Fall. 

2.4 Kein Ersatz für Genehmigungsverfahren 

Die Ausweisung von Gebieten für die Nutzung der Wind
energie In den regionalen Raumordnungsplänen ersetzt 
weder das Genehmigungsverfahren für die konkrete An
lage noch sonstige erforderliche Verfahren (Umweltver-
trägllchkeitsprüfung, Genehmigung nach § 13 Abs. 1 Satz 3 
DSchG o.ä.). 

C. Standortsteuerung durch Bauleitpläne 

1. Allgemeines 

Kommunen wird empfohlen, im Einklang mit den raum
ordnerischen Vorgaben durch entsprechende Darstel
lungen In Flächennutzungsplänen bestimmte Standorte 
für Windenergieanlagen festzulegen, Ferner besteht die 
Möglichkeit, das übrige Plangebiet für die Nutzung von 
Windenergie auszuschließen. Auf der Ebene der kom
munalen Bauleltplanung Ist insofern auch die Verbindung 
der Darstellung von Konzentrationsflächen mit einem 
generellen Ausschluss der Errichtung von Windener
gieanlagen außerhalb dieser Zonen zulässig, vgl. § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB. Eine Negativplanung, die darauf 
gerichtet ist, derartige Anlagen überhaupt zu verhindern, 
ist rechtlich nicht zulässig.1 Nach Anpassung der regio
nalen Raumordnungspläne an die Teilfortschreibung des 
LEP IV wird nur auf der Ebene der Flächennutzungs
planung von der Möglichkeit der Steuerung durch Plan
vorbehalt des § 35 Abs, 3 Satz 3 BauGB Gebrauch 
gemacht werden können. 

Die Gemeinde darf auch nicht im Rahmen der Stand
ortausweisung eine „Alibiplanung" in dem Sinne betrei
ben, dass die dargestellten Standorte für die Wind
energienufzung wirtschaftlich nicht nutzbar sind, Eine 
solche „Feigenblatf'-Planung würde faktisch eine Ver
hinderungsplanung darstellen, die der Privilegierung von 
Windenergleanlagen Im Außenbereich nach § 35 BauGB 
zuwider Hefe.2 

Sollen in kommunalen Bauleitplänen Konzentrations-
flächen für die Windenergienutzung dargestellt werden, 
sind insbesondere die unter den Gliederungspunkten 
E. 1, F. und G. 4 aufgeführten spezlalrechtllchen Rege
lungen zu beachten, 

im Jeweiligen Planungsraum sind Gebiete mit hoher 
Windhöffigkeit vorrangig zu sichern. Bei der Auswahl 

• der Standorte Ist Im Sinne einer effektiven Energieaus
beute Im Rahmen der Abwägung die Windhöffigkeit von 

' vgl. BVerwG, Urteile vom 13. März 2003 (4 C 4.02) In BauR 2003, 
S. 1165 und vom 17. Dezember 2002 (4 C 15.01) in BauR 2003, S. 828; 
OVG Rheinland-Pfalz, Urleil vom 24. Juli 2003 (1 A 10371.02.OVG) 

2 vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 (4 C 15.01) 

2. Anpassungspflicht der konkreten Bauleitplanung an 
die Ziele der Raumordnung, § 1 Abs. 4 BauGB 

Die Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die 
durch die Raumordnung ausgewiesenen Vorrang- und 
Ausschlussgebiete für raumbedeutsame Windenergie
anlagen anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind 
für die weitere Bauleltplanung unmittelbar bindende Vor
gaben, die nicht mehr Gegenstand einer Abwägung nach 
§ 1 Abs. 7 BauGB werden können. 

Die Kommune darf allerdings die von der Raumord
nung verbindlichen Vorgaben ausfüllen bzw. konkretisie
ren. Dabei muss sie sich aber eng an den raumplaneri-
schen Vorgaben orientleren. Diese Vorgaben dürfen 
durch eine Konkretisierung der Kommune nicht aus
gehöhlt bzw. uminterpretiert werden.3 

Bis zu einer Anpassung der regionalen Raumordnungs
pläne an die neue raumplanerische Zielsetzung des 
LEP IV kann diese mittels Zielabweichungsverfahren im 
Einzelfall umgesetzt werden. 

3. Planvorbehalt 

Werden Konzentrationsflächen für Windenergie darge
stellt, hat dies nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in der 
Regel eine Ausschlusswirkung für die Windenergienut
zung in allen anderen Bereichen des Plangebiets zur 
Folge. Voraussetzung und rechtliche Grundlage für die 
Konzentrationswirkungen einer Flächendarstellung für 
Windenergie nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ist ein 
schlüssiges räumliches Planungskonzept und eine feh
lerfreie und umfassende Abwägung aller Belange.4 Die 
Darstellung von geeigneten Flächen muss mit dem 
Willen erfolgen, die Windenergienutzung im übrigen 
Plangebiet auszuschließen. Dies muss in der Begrün
dung' zum Ausdruck kommen. 

Auf die Regelung des § 249 Abs, 1 BauGB wird hinge
wiesen. Danach folgt aus einer weiteren Ausweisung 
von Konzentrationsflächen durch eine Gemeinde nicht, 
dass die vorhandenen Konzentrationsflächen keine Kon
zentrationswirkung i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
entfaltet haben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
auch die bisherige Ausweisung an Konzentrationsflächen 
für eine Konzentrationswirkung ausreichend war, Im 
Übrigen wird auf die Ausführungen im Rundschreiben 
des Ministeriums der Finanzen vom 15. März 2012 
(MinBI. 2012, S. 153) verwiesen. 

4. Flächennützungsplan 
Kommunen können Flächen für Windenergieanlagen im 
Flächennützungsplan als Sondergebiet mit der Zweck
bestimmung „Windfarm" nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i, V.m. § 11 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO), 
als Versorgungsfläche nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
oder nach § 5 Abs. 2 Nr. 2b BauGB (Ausstattung des 
Gemeindegebietes mit Anlagen zur Erzeugung von Strom) 
darstellen. Wegen der Verträglichkeit der Nutzungen Ist 
eine überlagernde Darstellung unter Verwendung der 
Grundnutzung „Flächen für die Landwirtschaft" sowie 
„Flächen für die Forstwirtschaft" zulässig. 
Solche Darstellungen im Flächennützungsplan können 
von der Kommune als „Konzentrationsflächen für Wind
energleanlagen" mit den bereits unter C. 3 dargestellten 
Ausschlusswirkungen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 

3 vgl. BVerwG, Beschluss vom 20. August 1992 (4 NB 20.91) 
A vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 (4 C 15.01), BVerwG, 

Urteile vom 13. März 2003 (4 C 3.02 und 4 C 4.02), BVerwG, Urteil vom 
27, Januar 2005 (4 C 5.04), BVerwG, Urteil vom 24. Januar 2008 (4 CN 
2.07), BVerwG, Urteil vom 15. September 2009 (4 BN 25/09) 
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In den Flächennützungsplan aufgenommen werden. 
Die Darstellung muss zur Herbeiführung der Ausschluss
wirkung für die übrigen Gebiete mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung vereinbar sein und dem 
Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB genügen. 
Das muss auch In der Begründung zum Flächennüt
zungsplan zum Ausdruck kommen. Bei der Fortschrei
bung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung - und 
damit zur Steuerung - von Standorten für Wlndenergle
anlagen ist das städtebauliche Planerfordernis Im Sinne 
des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB gegeben. 

In Bezug auf die Auswahlkriterien der Standorte für 
Windenergleanlagen wird auf die Ausführungen unter 
Gliederungspunkt B. 4 sowie die in den Gliederungs
punkten E. 1 und D. 1 empfohlenen Abstände verwle-
sen. Die für die Abgrenzung der geeigneten Flächen 
letztendlich maßgebenden Gründe sollen In der Be
gründung dargelegt werden. 

Macht eine Gemeinde bei der Ausweisung von für die 
Windenergienutzung geeigneten Flächen im Flächen
nützungsplan nicht vom Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB Gebrauch, muss sie bei einem Antrag 
auf Errichtung einer Windenergieanlage darlegen, ob 
dem beantragten Vorhaben öffentliche Belange nach 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB entgegenstehen. Ver
sagt die Gemeinde in einem solchen Fall rechtswidrig 
ihr Einvernehmen nach § 36 BauGB, hat die zuständige 
Genehmigungsbehörde das rechtswidrig versagte Ein
vernehmen zu ersetzen. Gleiches gilt, wenn die Gemein
de auf eine Steuerung durch die Flächennutzungsplanung 
verzichtet, obwohl sich In dem Gemeindegebiet für die 
Windenergienutzung geeignete Flächen befinden. 

.Hinzuweisen ist auf die Möglichkeit der gemeinde
übergreifenden Koordination der Ansiedlung von Wind
energleanlagen mittels eines gemeinsamen Flächen
nutzungsplans unter den besonderen Voraussetzungen 
des § 204 Abs. 1 BauGB. Auf diesem Weg können 
Windenergleanlagen in einem Gemeindegebiet gänzlich 
ausgeschlossen v/erden, sofern die Voraussetzungen 
für Konzentrationsflächen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB für das Gebiet aller an dem gemeindeübergrei
fenden Flächennützungsplan beteiligten Kommune er
füllt werden. 

Über § 5 Abs. 2b BauGB werden die Gemeinden er
mächtigt, Im Hinblick auf Vorhaben nach § 35 Abs. 1 
Nr. 2 bis 6 BauGB sachliche Tellflächennutzungspläne 
aufzustellen, sofern Darstellungen mit den Rechtswir
kungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB getroffen wer
den. Diese Tellflächennutzungspläne können auch für 
Teile des Gemeindegebietes aufgestellt werden und auch 
bei einem bestehenden Flächennützungsplan als eigen
ständige Pläne aufgestellt werden. Stellt der bestehende 
Flächennützungsplan ebenfalls Flächen für Wlndenergle
anlagen dar, Ist Insofern Im Teilflächennutzungsplan das 
Verhältnis zum bestehenden Flächennützungsplan klar
zustellen. Im Übrigen wird auf das Rundschreiben des 
Ministeriums der Finanzen vom 15. März 2012, MinBI. 
S. 153 (S. 155) verwiesen. 

Sind im Gemeindegebiet keine für Windenergienutzung 
geeigneten Flächen vorhanden oder stehen bei den ge
eigneten Flächen überwiegende öffentliche Belange ent
gegen, muss die Gemeinde auf die Darstellung von 
Flächen zugunsten der Windenergienutzung verzichten 
und Anträgen auf Zulassung einer Anlage das erforder
liche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB versagen. 
Dabei muss sie konkret darlegen, welche öffentlichen 
Belange dem einzelnen Vorhaben entgegenstehen. In 
diesem Fall bedarf es nicht der Steuerungsmöglichkeit 
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB.5 Das Ergebnis des 

5 vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 (4 C 15.01) und OVG RLP, 
Urteil vom 23. September 1998 (1 B 11493/98) 

Plankonzeptes ist bei einer Fortschreibung des Flächen
nutzungsplans In die Begründung aufzunehmen, 

4.1 Darstellungen im Flächennützungsplan 

Soweit in einem regionalen Raumordnungsplan Vor
rang- und Ausschlussgebiete als Ziele der Raumord
nung ausgewiesen worden sind, ist zu beachten, dass 
die Regionalplanung nur Aussagen über raumbedeut
same Vorhaben trifft. Beabsichtigt eine Gemeinde, dass 
die Ausschlussgebiete des regionalen Raumordnungs
plans auch für nicht raumbedeutsame Anlagen gelten 
sollen, kann eine solche Wirkung mit entsprechender 
Begründung nur über die Flächennutzungsplanung er
reicht werden. Des Weiteren wird generell empfohlen, 
dass die Gemeinden in den Bauleitplänen zur Steuerung 
von Wlndenergleanlagen mit entsprechender Begrün
dung klarstellen, ob die Ausweisungen in den Bauleit
plänen auch für die nicht raumbedeutsamen Wlnden
ergleanlagen gelten sollen. 

4.2 Höhenbegrenzungen, § 16 Abs. 1 BauNVO 

Im Flächennützungsplan können über die Regelung in 
§ 16 Abs. 1 BauNVO Höhenbegrenzungen für bauliche 
Anlagen festgelegt werden. Eine Höhenbegrenzung ist 
allerdings nur zulässig, wenn sie aufgrund der konkreten 
Situation notwendig und aus städtebaulichen Aspekten 
begründet Ist. Die derzeit in vielen Bauleitplänen noch 
vorzufindende Höhenbegrenzung auf 100 Meter bei 
Windenergleanlagen, die oft dem zum Planerlass
zeitpunkt maßgeblichen Stand der Technik geschuldet 
Ist, steht zudem häufig einem bauplanerisch und wirt
schaftlich sinnvollem Repowering der Altanlagen ent
gegen (siehe dazu Gltederungspunkt C. 8). Daher wird 
empfohlen, alle bestehenden Höhenbegrenzungen einer 
Prüfung zu unterziehen, sofern ein Repoweringprojekl 
oder eine Erweiterung des Bauleltplans erwogen wird. 

Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die 
Regelung in § 249 Abs. 1 Satz 2 BauGB. Danach be
rühren Änderungen des Maßes der baulichen Nutzung 
(z. B, die Aufhebung oder Modifizierung von Höhenbe
grenzungen) nicht die Konzentrationswirkung einer Kon
zentrationsfläche für Wlndenergleanlagen. 

4.3 Sicherung der Planung, § 15 Abs. 3 BauGB 

Plant eine Gemeinde die Ausweisung von Konzentra
tionsflächen In ihrem Gebiet, kann sie zur Sicherung 
ihrer Planung Baugesuche zurückstellen. § 15 Abs. 3 
BauGB dehnt diese Möglichkeit bei Flächennutzungs
plänen auf Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB 
aus. 

Voraussetzungen für eine solche Zurückstellung sind, 
dass 

- die Gemeinde einen Beschluss zur Aufstellung, Än
derung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans 
gefasst hat, 

- die Gemeinde im Flächennützungsplan eine „Kon
zentrationsfläche" nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
für privilegierte Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 
Nr. 2 bis 6 BauGB darstellen will, die der Errichtung 
baulicher Vorhaben an anderer Stelle im Gemeinde
gebiet i.d.R. entgegensteht und wenn 

- zu befürchten Ist, dass die Durchführung der Planung 
durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder we
sentlich erschwert wird. 

Der Zeitraum der Zurückstellung ist in dem Zurückstel
lungsbescheid anzugeben und darf längstens ein Jahr 
ab Zugang des Bescheids betragen. Die Zeit zwischen 
dem Eingang des Baugesuchs bei der zuständigen Be
hörde bis 2ur Zustellung des Zurückstellungsbescheides 
wird auf die Jahresfrist nur Insoweit nicht angerechnet, 
als dieser Zeitraum für die Bearbeitung des Baugesuchs 
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